
Andreas Gösele SI
Geıistige Eigentumsrechte 1mM Nord-Süd-Konflikt

Ende 1993 konnte ach mehr als sıebenjährıger Dauer die „Uruguay-Runde“ der
GATTI-Verhandlungen abgeschlossen werden. GATT, das Allgemeıne Ol un!
Handelsabkommen, 1St ein Vertragswerk, das se1lt 194 / weıte Bereiche des inter-
nationalen Warenhandels regelt. Gemäfß Art XN UL des AT soll dieses Ver-
tragswerk 1in regelmäßıigen Verhandlungsrunden weıterentwickelt werden. Der
Startschufß für die letzte Verhandlungsrunde wurde 198 / 1n Uruguay gegeben,
woher diese Runde iıhren Namen tragt

Dıie Uruguay-Runde brachte wichtige Neuerungen. Neben der Schaffung eıner
iınternationalen Organısatıon, der Welthandelsorganısatıon PO): sınd

VO besonderer Bedeutung die Einbeziehung VO Dienstleistungen un geistigen
Eigentumsrechten ın den Regelungsbereıch der 1 O-Vertrage.

Die Behandlung geistiger Eigentumsrechte 1m Rahmen der GATT-Verhandlun-
SCH erfolgte den Wıllen der Entwicklungsländer. Lieser Wıderstand Alst
sıch verstehen als Teıl eines Konflıkts,-der se1it Anfang der achtzıger Jahre eıne
wachsende Rolle 1n den Beziehungen zwischen den Ländern der Ersten un der
Drıtten Welt spielt. Di1e westlichen Industrieländer werten eıner SaNzZCH Reihe
VO  e} Entwicklungsländern VOIL, geistige Eigentumsrechte westlicher Unternehmen

verletzen, denen Milliarden Einnahmen entgıingen. Entwicklungsländer
halten dagegen: Aus soz1alen Gründen sel 6S inakzeptabel, da{ß 1ın Bereichen W1€
Medizın, Ernährung un! Erziehung ıhre Armen Monopolpreıise zahlen mussen,
die das unvermeıdliche Ergebnıis des verlangten „verbesserten“ Schutzes geistigen
Eıgentums selen. Aufßerdem verteuere sıch der TIranster VO Technologie, W as

dıie technologische und wirtschaftliche Entwicklung hemme.

Das 5System geistiger Eigentumsrechte bıs Anfang der achtziger Jahre

Unter „geıistigen Eigentumsrechten“ versteht 188061  e Rechte, die natıonale (sesetze
oder internationale Abmachungen VOT allem eıner SaNzZCH Reihe verschıedener
Formen VO Ergebnissen geistiger Arbeıt gewähren. IDiese (sesetze geben dem
Eıgentümer 1ın unterschiedlichem Ma{ß das Recht autf (exklusıve) Benutzung, Ver-
anderung, Verkauf und finanzielle Verwertung seınes geistıgen E1gentums

Man unterscheidet gewerbliche Schutzrechte VO Urheberrechten un VCI=

wandten Schutzrechten. Zu den gewerblichen Schutzrechten gehören Patente,
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Warenzeichen, yeographische Herkunftsbezeichnungen, Muster und Modelle,
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Urheberrechte sınd die Rechte VO Auto-
FCH: Komponisten, bildenden Künstlern, Filmregisseuren USW. ıhren Werken.
Verwandte Schutzrechte sınd die Rechte ausübender Künstler, der Hersteller VO

Tonträgern und VO Sendeunternehmen. Den Topographieschutz, das heißt den
Schutz des Desıgns VO Schaltkreisen, un den Schutz VO Pflanzenzüchtungen
könnte all VON der Sache her den gewerblichen Schutzrechten zurechnen.

International bislang die gewerblichen Schutzrechte VOT allem durch die
Parıser Verbandsübereinkunft (1883) 1n der Fassung VO 1967 geregelt. Aus Sıcht
der Industrieländer hat diese UÜbereinkunft zuwen1g Mindeststandards DESECLZLT.:
Ö1e überläßßßt weitgehend dıe Regelung der gewerblichen Schutzrechte natıonaler
Gesetzgebung. Weder sınd Mindestzeıiten für den Patentschutz festgelegt och
sınd die Unterzeichnerstaaten verpflichtet, für estimmte Bereiche überhaupt e1-
11C11 Patentschutz bereitzustellen. Di1e wichtigste Verpflichtung betrifft die
Gleichbehandlung VO In und Ausländern („Inländerbehandlung“).

Urheberrechte sınd 1ın der 1971 revidierten Berner UÜbereinkunft ber den
Schutz liıterarıscher un:! künstlerischer Werke (1886) geregelt, verwandte Schutz-
rechte 1mM Internationalen Abkommen ber den Schutz der ausübenden Künstler,
der Hersteller VO Tonträgern un: der Sendeunternehmen wenıge Unter-
zeichnerstaaten). Der internationale Standard, den diese beiden UÜbereinkünfte
SETIZCN, wiırd VO den Industrieländern als weıtgehend ausreichend angesehen.

Das Internationale UÜbereinkommen y AAWE Schutz VO Pflanzenzüchtungen
(1961) schafft eınen eigenen Rechtsstatus für Pflanzenzüchtungen. Im Gegensatz
T: Patentschutz ermöglıcht dieser besondere Rechtsstatus Landwiırten, Saaten
AUS eıgenen Ernten hne Liızenziıerung wıeder auszusaen, auch WECI11) sıch
geschützte Sorten handelt. Zum anderen erstreckt sıch der Schutz LLUT auf die Je=
weılıge Sorte, da{fß Neuzüchtungen auf der Basıs geschützter Sorten ohne L4
zenzlıerung möglıch sınd

Schaltkreise und Computerprogramme bıs Ende der achtzıger Jahre
durch keinen multilateralen Vertrag geschützt.

Vertrage 7A8 Schutz geistigen Eıgentums werden VO  - der ın enft angesiedel-
ten Weltorganisation für Zeist1ges FEıgentum (WIPO) einer Sonderorganıisatıon
der Vereinten Natıonen, verwaltet. Aus der Sıcht der Industrieländer 1St das nıcht
ausreichend, da der WIRPO keine tormalen Streitbeilegungsverfahren TEL erfü-
Sung stehen un! die VO ıhr verwalteten Vertrage die rage der Durchsetzung der
testgelegten Standards der natıonalen Gesetzgebung überlassen.

[)as beschriebene 5System ınternatıionaler Regelungen AF Schutz geistigen FEı-
gentums 1e8 große Unterschiede 1ın den natıonalen Gesetzgebungen Zum
eiınen gewäahren, WwW1€ schon erwähnt, ein1ıge der bestehenden Vertrage den einzel-
80l Ländern eınen sehr großen Spielraum, FABR andern 1st die Mitgliedschaft 1n
diesen Vertragen treigestellt. Selbst die wen1g einschränkende Parıser UÜberein-
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kunft hatte och 1990 1L1UTr 90 Mitglieder, das UÜbereinkommen ZUE Schutz VO

Pflanzenzüchtungen 1Ur 174
Es besteht weıtgehend Konsens darüber, da{fß sıch die eher und

spruchsvollen (sesetze rAan Schutz geistigen E1gentums ın den europäischen In-
dustrieländern und 1n den USA 1mM großen un BaAaNZCH bewährt haben ber auch
die wesentlich axeren Schutzsysteme Japans un: der ostasıatıschen Schwellenlän-
der haben sıch als sehr erfolgreich herausgestellt. Der Schutz geistigen E1ıgentums
1in diesen Ländern WAar gerade auch 1n der e1ıt ihres großen wirtschaftlichen un
technologischen Aufholprozesses 1in den Augen der USA unzureichend.

apan 1St ach dem Zweıten Weltkrieg gelungen, sıch ın sehr kurzer eıt
wiırtschaftlich un technologisch die Weltspitze heranzuarbeiten. An diesem
Überholungsprozeß hatte die intelligente Nutzung eınes Sanz auf die eiıgenen In=-

abgestellten Systems geistiger Eıgentumsrechte erheblichen Anteıl. Fı-
nıge Besonderheiten des Japanıschen Patentsystems siınd 1ne eher CIINECSSCI1IS5-

und wenıger regelgeleitete Erteilung VO Patenten; der sehr CI15C Bereich, für den
Patente Jeweıls erteıilt werden:; eın sehr langes Patentverfahren, während dessen
1aber die patentierende Erfindung schon öffentlich zugänglich ISt; orofße
Schwierigkeıiten, Rechte 1ın diesem Bereich auch gerichtlich durchzusetzen.

Zusammen führen diese (und ein1ıge€ weıtere) Besonderheıiten dazu, da{fß sıch das
Patentsystem auch 1mM Einzeltall als Nnstrument staatlıcher Industriepolitik einset-
Z lafst; da{fß ausländische Patentanträge systematisch ungleich behandelt werden
können; da{ß eın Anreız 7ZARIG sehr frühen Lizenzerteilung besteht, W as die Ausbrei-
tung Technologien beschleunigt; da{fß Verbesserungen un: Weiterentwick-
lung VO Patenten auch durch nıcht liızenzierte Unternehmen gefördert werden.
Im SaAaNZCH hat also dieses 5System die schnelle Aneı1gnung, Verbreitung un: \We1-
terentwıcklung VO Technologien sehr erleichtert?. Ahnlich spielten auch
für den technologischen un: ökonomischen Aufholungsprozefß Koreas un! 'Ta1-
Wans die 1n den Augen der Industrieländer allzu laxen 5Systeme des Schutzes gel-
stıgen Fıgentums eıne große Rolle

Zur Theorie geistiger Eıgentumsrechte

Geizstige Fıgentumsrechte als fundamentale Persönlichkeitsrechte. In eiınem SE
en eıl der Juristischen Lıteratur wırd die Diskussion auf der Basıs grundrechtli-
cher Argumente geführt. Autoren, Erfinder, Programmıierer (oder besser iıhre Ar-
beitgeber) eTtC hätten demnach eın natürliches, tundamentales Recht autf ıhr
Werk, ıhre Erfindung, ıhr Programm Et6., wobe]l dieses Recht mehr oder mınder
parallel ZUuU Recht materıellem FEıgentum gesehen wırd

Diese grundrechtliche Vorstellung 1St 1mM aktuellen Konflikt VO besonderer Be-
deutung, weıl VOIL allem Vertreter der USA ımmer wıeder 1m Ton oroßer ntrü-
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die Verletzung dieser „Grundrechte“ ıhrer Burger un Unternehmen ankla-
SCIL Der Grundrechtsgedanke 1St dabei nıcht blofß emotionale Zugabe eiınem
auch unabhängıg davon gültigen Argument, sondern hat JerT. entscheidende 1N-
haltlıche Bedeutung: 1Da die USA sıch bisher, hıs A Abschlufß der Uruguay-
Runde, 1mM Konflikt ber veistige Eigentumsrechte me1lstens nıcht auftf posıtıves 1N-
ternationales Recht stutzen konnten, teilweise geltendes internationales
Recht verletzten, WAaTl dıe einz1ge Basıs, VO der AaUSs 1n den Augen der USA N1ZU-

reichender Schutz geistigen Eıgentums als Unrecht bezeichnet werden konnte,
eın der Kodifizierung vorgangıges „natürlıches“ Recht

Selbst WE an annımmt, da{fß eın Grundrecht auf ZeISt1gES Eıgentum o1bt,
1St damıt och nıchts ber den Umftang dieses Rechts ZESAQL. Ile kodifizierten
5Systeme des Schutzes geistigen Fıgentums gewähren un beschränken die Rechte

diesem FEıgentum 1n eınem. Patente verlangen die Offenlegung eıner Erfin-
dung, die damıt allgemeın zugänglıch wiırd, un:! beschränken den Schutz auf rela-
1V wen1ge Jahre Autorenrechte werden 1n der Regel 1: 50 Jahre ber den 'Tod
elnes Autors hınaus geschützt. Markennamen verfallen be1 Niıchtgebrauch. Sy-

des Schutzes geistigen E1gentums berücksichtigen neben den Interessen der
E1ıgentümer also ımmer auch dıe Interessen der Gesellschaft:; sS1e siınd eın Kom-
promiß 7zwischen diesen beiden Interessensphären.

uch für die Einschränkungen des Rechts geistigem Eıgentum 1m Interesse
der Gesamtgesellschaft annn INa  m auf der Basıs VO Rechtsprinzıpien argumentie-
LCI), die W1€e 1er die Solıdarıtät staatlıchem Recht vorangehen. [)as Recht aut
E1ıgentum 1St nıcht unbeschränkt: „E1igentum verpflichtet. Se1n Gebrauch soll
zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen“ (GG Art 14 Abs

Gerade diese Sozialpflichtigkeit auch geistigen E1gentums wiırd VO Vertretern
der Entwicklungsländer ımmer wıeder betont un! hat deren Gesetze ZU Schutz
geistigen FEıgentums gepragt. Dies oilt ınsbesondere für den Ausschlufß der DPa-
tentierbarkeıit VO Medikamenten 1ın vielen Entwicklungsländern, da die damıt
verbundenen höheren Preise 1n hohem Ma{ß als unsoz1al empfunden werden. Eın
anderes Beispiel 1St die 1n vielen Entwicklungsländern möglıche b7zw. möglıch gC-
WESC116E Zwangslızenzierung VO Patenten. Wenn eın Land eiınem multinatıionalen
Konzern eın Patent gewährt, ware 1n dieser Sıcht eın grober Mißbrauch und
der Entwicklung dieses Landes schädlıch, WE der Konzern se1n Patent LLUI

711 benützen würde, Produktionsstätten 1n diesem Land verhindern.
Miıt der Entscheidung für ine grundrechtliche Argumentatıon 1St also keıne

Vorentscheidung ber die konkrete Ausgestaltung der Schutzrechte für geist1ges
Eıgentum gefallen. Mehr Rechte un! stärkerer Schutz sınd auch auf Basıs einer
grundrechtlichen Argumentatıon nıcht notwendig besser un! gerechter.

Effizıenz DersKMs Verteilung. Okonomen behaupten oft, da{ß Nıichtökonomen
bei wırtschaftlichen Fragen VOIL allem Verteilungsfragen denken. Es 1sSt selbst-
verständlıch, da{fß be1 Entscheidungen, die das Wirtschaftsleben betreffen, ımmer
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auch darüber entschieden wiırd, WCI wıevıel (Einkommen oder Vermögen) be-
kommt. Fragen der Effizienz dagegen betrachten Okonomen als ıhre eigentliche
Spezıalıtäat. Dabe geht TAWY Beispiel darum, W1€e bel gegebenen engen VO

Produktionstaktoren möglıchst 1e] eınes gewünschten (sutes hergestellt werden
ahıı oder W1€ be] gegebener Verteilung VO Einkommen un: Vermögen entschie-
den werden soll, welche CGuüter produziert werden. Populär 1St die Untersche1-
dung geworden 1n dem Imperatıv, den Kuchen CrSE eiınmal wachsen lassen (dy-
namısche Effizienz), bevor INa  ’ ıh verteılt.

Der internatıonale Konflikt ber veistige Eiıgentumsrechte 1sSt primär eın Ver-
teilungskonflıkt. Um Verteilung geht CS zunächst einmal 1n eiınem tormalen Sinn:
Es werden (internatıonal) CC Eigentumsrechte definiert. Eın Gut, das bıs Jetzt
als eın Gemeinschaftsgut oder treies Gut behandelt werden konnte, wiırd prıva-
1slert. Das Ergebnis 1St eıne I1ICUC internatıonale Einkommens- un: VermOögens-
verteilung. Der Vorgang iSt vergleichbar mıt dem Einschlufß des Gemeindelands
1mM England des 158 Jahrhunderts. Gemeindeland konnte tre1 als Weideland be-

werden. Die „Bılls tor Inclosure of Commens“ überführten dieses Land 1n
Privateigentum *. FEın Einkommensstrom entstand 1n der Oorm der 11U

bezahlenden Pachten. Das eingeschlossene Land hat auch seınen Wert, der zu

Vermoögen der Landlords dazukam. (GGenauso führt die Definition Fıgen-
tumsrechte Einkommensströmen AUS der Drıitten 1n die Erste Welt 1n
orm VO Lizenzgebühren. uch die Eigentumsrechte haben ıhren Wert,
der Zzu Vermögen westlicher Unternehmen dazukommt, während der Wert VO

Unternehmen der Dritten Welt, dıe Jetzt Lizenzgebühren zahlen mussen, sinkt.
Prımär Verteilung geht 65 aber auch 1ın einem konkret polıtischen Sınn. Die

aktuelle Entwicklung 7A06 Stärkung geistiger Eigentumsrechte wiırd ührend VO

den USA vorangetrieben. Die Regierung der Vereinigten Staaten selbst aber han-
delt dem Druck ihrer (vor allem multinationalen) Unternehmen, deren Ar-
gumente sıch auf die Klage reduzieren lassen: Jedes Jahr entgehen unls Miıllıarden,
weıl MMSECTE „Rechte“ nıcht genügend yeschützt werden >. Diese Unternehmen be-
klagen sıch nıcht, weıl das ınternatıonale 5System geistiger Eıgentumsrechte den
technologischen Fortschriutt behindert, sondern weıl sS1e nıcht den Monopolge-
wınn machen, den S1e als ıhr Recht ansehen un! den sıch Jjetzt Produzenten Uun!
Konsumenten einıger Entwicklungsländer teilen. Sıe beklagen sıch darüber, da{ß
der Kuchen ungerecht verteılt wiırd, nıcht darüber, da{fß zuwen12 wächst.

Wenn auch die Definıition Eigentumsrechte prımär eiıne rage der Verte1-
lung 1st, 1St das nıcht der Aspekt, dem Okonomen das Problem VOT allem
betrachten. Fur S1€e stehen die Effizienzeigenschaften eıner Regelung geistigen Fı-
ZCNLUMS 1m Vordergrund.

Geistiges E1igentum als öffentliches (Jut Die für die ökonomische Analyse
wichtigste Eigenschaft geistigen Eıgentums iSt, da{fß siıch dabe] (Csuüter han-
delt, be1 denen keine Rıvalıtät in iıhrer Verwendung statttindet. Okonomen HEI1-
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1E  - solche Güter öffentliche Guüter. Beispiel für eın solches öffentliches Gut 1St
eıne Rundfunkübertragung. Wenn eın Programm eiınmal auf Sendung iSt StOrt C655

meınen Empfang 1ın keiner Weıse, WE och Tausende anderer Musıkliebhaber
dem Programm lauschen. Beıispiel für eın privates Gut 1ST eın Apftel: Der ann le1-
der 1Ur eiınmal verspeıst werden.

Entdeckungen, Erfindungen, Computerprogramme, literarische Werke USW.

teilen diese Eigenschaft der Nıchtrivalıität: Sınd S1e eiınmal da, beeinträchtigt
die Nutzung dieser (suter in Konsum oder Produktion ın keiner We1se die Nut-
ZUNg derselben CGsuter durch andere. So können belıebig viele Privathaushalte un
Produktionsstätten eın bestimmtes Textverarbeitungsprogramm nutzen, hne
sıch gegenselt1g dabe1 storen. In diesem Sınn kostet die Nutzung dieser Güter,
WEn S1€e eiınmal da sınd, nıchts. FEffizienterweise sollte deshalb für ıhre Nutzung
eın Preıs verlangt werden: S1e sollten kostenlos ZUT: Verfügung gestellt werden.

Wenn auch dıe Nutzung öffentlicher Guter nıchts kostet, kostet ıhre Uul1-

sprünglıche Erstellung sehr ohl So o1bt 1mM Beispiel e1nes Radıopro-
STaInINS die Kosten der Produktion un Ausstrahlung. Ebenso entstehen (oft
sehr hohe) Kosten be1 der Entwicklung Arzneıen und Computerpro-
STAaININC, Sollen öffentliche CGsuüter (be! Arzneı:en ware das die Kezeptur, nıcht die
tertige Arzneı) aber kostenlos ZUr Verfügung gestellt werden, mufß die Auf-
bringung der Entwicklungskosten VO dem tatsächlichen Gebrauch WCI-

den 1ne theoretische Möglichkeit ware die kostenlose Bereıitstellung öffentli-
cher CGsuüter un: ıhre Fınanzıerung AaUuUsSs dem allgemeinen Steuerautkommen.

Es 1St klar, da{ß diıe bestehenden Systeme des Schutzes geistigen E1ıgentums 1ın
diesem Sınn keine effiziente Lösung darstellen. Im Gegenteıl sollen diese Systeme
denen, die das ötffentliche (5ut eıner Erfindung, eınes Programms
eicCc erstellen, 6S ermöglıchen, (zumiındest) die Kosten dafür Aaus dem Verkauf
decken. Dazu gewähren sS1e den Erstellern für eıne beschränkte eıt en legales
Monopol. DDas System des Patentschutzes bedeutet deshalb eınen Kompromifß
zwıischen dem Interesse, hınreichende Anreıze für die Forschung schaffen,
un: dem Interesse, da{fß LICUC Erfindungen ine möglıchst weıte Verbreitung fin-
den. Wihrend das Interesse eın Argument für möglıchst ausgedehnten
Schutz geistigen Eıgentums 1st, spricht das zweıte für möglıchst laxe Schutzsy-

uch die ökonomische Analyse erweIlst 5Systeme des Schutzes geistigen Eı-
ZzeNLUMS wıieder als einen Kompromuiß wiıderstreitender Interessen

Kampf für eın höheres Schutzniveau

Die Vieltalt VO Systemen des Schutzes geistigen Eıgentums 1ST 1ın den etzten Jah-
Ten erheblich reduziıert worden. Hınter dieser Entwicklung stehen VOTLT allem dıe
USA un: 1n geringerem Ausmaß die Europäische Gemeinschaft. Die USA haben
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a1b Mıtte der 80er Jahre auf eıne Reihe VO Ländern erheblichen (unılatera-
len) ruck ausgeübt un!: S1€e ZWUNSCH, amerikanıschen Forderungen nach-
zugeben. Dazu haben dıe USA gesetzliche Instrumente geschaffen, die ıhnen
ermöglıichen, einselt1g estimmte Praktiken un gesetzliıche Regelungen als „
faır  ‚CC definıeren un:! darauf mıt wirtschaftlichen Strafmafßnahmen reagleren.
DDas bedeutet eindeutig eınen Versto{fß die GAT1-Verträge, W as die USA
aber nıcht daran gehindert hat, diese Nstrumente erfolgreich eıne große
Anzahl VO Ländern einzusetzen .

Eınıge Beispiele: Miıtte der achtziger Jahre überarbeiteten anderem Tal-
w all und Korea dem ruck der Vereinigten Staaten grundlegend ıhre (S2-

Z Schutz geistigen Eıgentums. 1988 gelang 65 den USA durch den FEınsatz
VO Stratzöllen, Brasılien 2A0 bringen, Software ach amerikanıschem Vor-
bıld muıiıttels Copyright schützen un auf die eigenen Vorstellungen vAOY Schutz
VO  e Software weıtestgehend verzichten. 19972 stiımmte Chiına eıne Nacht be-
VOI angekündigte Strafzölle 1n Kraft Freten sollten eiınem SaNzZCH Paket VO VeI-

schärfenden Mafßnahmen Ebentfalls 19972 verpflichtete sıch Taıwan, seıne (3
Z Schutz geistigen Eıgentums 1mM Sınn der USA verändern®.

Von 1986 kämpften die USA och eıner zweıten Front erfolgreich für die
weltweiıte Durchsetzung iıhrer Vorstellungen zZu Schutz geistigen Eıgentums: ın
den 1993 abgeschlossenen GATI-Verhandlungen. AT enthielt davor 1Ur

nıgze Hınweilise auf Zeist1ges Eıgentum, da dıe aterıe Ja ın eigenen iınternatiıonalen
Vertragswerken geregelt W ATl. Aus der Sıcht der USA hatten diese Vertragswerke
jedoch erhebliche Nachteile: Zu den schon ben erwähnten (freiwillige Mitglied-
schaft, wenı1ge Mindeststandards, Deftizıte ın der Durchsetzbarkeıt VO NSpruü-
chen) kommt och die schwache Verhandlungsposıtion der USA ınnerhal der
WIPO hınzu. Im Rahmen der WIPO hatten die USA den Entwicklungsländern
als Gegenleistung für verschärften Schutz geistigen E1gentums nıchts anzubieten.
Es bestand also wen1g Hoffnung, die WIPO-Vertrage entsprechend den Vorstel—
lungen der USA umzugestalten ?.

Aus diesen Gründen eLtZIeEN sıch die USA, un:! mıit geringerem FEiter auch die
un:! apan, dafür e1n, veistige Eigentumsrechte ın dem NECUu verhandelnden

Welthandelsabkommen umfassend regeln. Aus Sıcht der USA vermeıdet dieser
Ansatz die oben aufgezählten Nachteıle: Die Industrieländer besitzen innerhal
des AT erhebliche Verhandlungsmacht. Mitgliedschaft 1im AT bedeutet
tomatısch auch die Anerkennung a1] dessen, W AS In bezug auf geist1ges Eıgentum
1ın seinem Rahmen geregelt wırd ALT besitzt Mechanısmen ZUT Durchsetzung
der vertraglıch vereinbarten Verpflichtungen, die 1n den 1993 abgeschlossenen
Verhandlungen och ausgebaut wurden.

Es 1St also 1n Wunder, dafß die Entwicklungsländer, die bisher schon
dem unılateralen ruck der USA gestanden haben, sıch vehement eiınen
Einschlufß geistiger Eigentumsrechte 1n die GATI-Verhandlungen gewehrt haben
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Schrittweise muften diese Länder jedoch zunächst den generellen Wıiderstand SC
SCH den Einschlufß geistiger Eigentumsrechte 1n dıe Verhandlungen überhaupt, als
nächstes den Wıiderstand die Ausweıtung des ursprünglich sehr CN gefalßs-
ten Verhandlungsmandats diesem Themenbereich, annn dıe eigenen Gegen-
vorschläge Zzu Vorschlag der Industrieländer aufgeben, bıs S1Ce zuletzt einem Ver-
tragswerk zustiımmen mulßsten, das 1LL1UT och ınımal die Verhandlungsposition
der Entwicklungsländer reflektiert 19

[)as Ergebnis der GATI-Verhandlungen 1mM Bereich geistiger E1ıgentumsrechte,
das „Abkommen ber handelsbezogene Aspekte geistıgen E1gentums“ (TRIPs),
1St eın Sieg der Ersten Welt gegenüber der Drıtten Welt Kurz- un mittelfristig
bedeutet der Erfolg des estens eine Umverteilung der oroßen WEeSLT-
lıchen multinationalen Konzerne, die für dieses Ergebnıis gekämpft haben S1e
werden zusätzliche Monopolgewinne auf Kosten der Produzenten und Kon-

der Entwicklungsländer einstreichen können.
Um dieses Ergebnıis den Entwicklungsländern schmackhaft machen, gehörte
FT Strategıe der Vereinigten Staaten, versuchen, die Entscheidungsträger

dieser Länder überzeugen, da{ß „langfristig“ auch für S1E die Strengeren
(sesetze Z BE geistigen E1gentum posıtıve Wachstumseffekte haben werden !!
Durch Strengere (sesetze würde FÜ eınen die Forschungs- un Entwicklungstä-
tigkeit 1m eıgenen Land> ZU anderen würde der Technologietransfer
VO der Ersten FÄHT: Drıtten Welt erleichtert, da die multinationalen Konzerne 1U

wenıger fürchten mülßsten, ıhre Technologie Konkurrenten verlieren 2
Schon auf theoretischer Ebene aber sınd die Zusammenhänge komplizierter. Es

o1bt elne Reihe VO Wıirkungsketten, die begründen, „besserer“
Schutz geistigen E1gentums eigenständıige Technologieentwicklung un:! Techno-
logietransfer bremsen:

Dıie Ausweıtung der Rechte eınes Patentinhabers annn CS erschweren oder
al unmöglich machen, sıch mıt eıgenen, auf dem ursprünglichen Patent autfbau-
enden Patenten anzuhängen. So können 1n der Arzneimittelforschung oft 1Ur

och Grofßfßkonzerne die für dıe Entwicklung notwendiıgen Lizenzgebühren be-
zahlen. Gerade aber 1n der Anpassung un! Weıterentwicklung schon bestehender
Technologien könnten Entwicklungsländer ehesten Erfolg haben 15

Schwacher Patentschutz 1St für Entwicklungsländer gerade deshalb attrak-
t1V, weıl 1ın vielen Bereichen Kopıe und „Rückwärtsentwicklung“ (d.h Wieder-
entdeckung“ des Geheimnisses elıner Erfindung auf der Basıs der Untersuchung
des fertigen Produkts) bılliger 1St als die Bezahlung VON Lızenzen. Eınıge Schwel-
lenländer haben erhebliche Kapazıtäten 1ın diesem Bereich entwickelt. Di1e Fın-
schränkung der Möglichkeiten legaler Kopıe un Rückwärtsentwicklung annn
also den TIranster VO Technologien auch erschweren.

Solange andere Gründe längerfristig a7Zzu führen, da{ß e1IN Entwicklungsland
1mM Vergleich den Industrieländern auUumM Forschungs- un:! Entwicklungskapa-
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zıtaten entwickeln wiırd (fehlendes Kapıtal, schlechter Ausbildungsstand), un: 65

gleichzeit1ig bezogen auf den Weltmarkt klein 1St;, da{ß se1ne Imitationstätigkeıit
die Innovatıon 1m Weltmaßstab nıcht signıfıkant bremsen kann, bleibt Imıtatıon,
Nichtbeteiligung den Kosten der Innovatıon, die beste Strategıe 14

Es x1bt also theoretisch sowohl Argumente dafür, da{ß strengerer Patentschutz
dıe technologische Entwicklung eiınes Entwicklungslands bremsen, w1e€e dafür,
da{ß f S1e Öördern würde Leider sınd empirische Untersuchungen aufßerst LAL.

Die wenıgen Untersuchungen, die ox1bt, zeıgen, da{ß die Erwartung eınes pOSs1-
t1ven Wachstumsschubs, WwW1e€e gebraucht würde, den unmıiıttelbaren Verlust
auszugleichen, nıcht begründet werden ann 15 Die Beispiele apan, Korea, Singa-
PULr un! Taıwan lassen aber m  .9 da{ß ber lange Zeıten der Entwicklung
relatıv laxe (sesetze ZU Schutz geistigen Eıgentums die beste Strategıe siınd

Noch Chancen?

Man wiırd der Priambel des TRIPs-Abkommens nıcht vorwerten können, S$1€e D
talle sıch 1n entwicklungspolitischer Rhetorik, die annn 1m eigentlichen Vertrag
nıcht eingelöst werde. Die Priambel tormuliert eın direktes entwicklungspolitı-
sches Ziel der Vereinbarung selbst. S1e anerkennt NUL, da{ß einzelne Staaten m1t
ıhren nationalen 5Systemen des Schutzes geistigen E1gentums auch entwicklungs-
politische Ziele verfolgen können un da{fß die wenıgsten entwickelten Länder
besondere Flexibilität be1 der Umsetzung der Vereinbarung brauchen.

1ne Vereinbarung, dıe bewulfst auch entwicklungspolitische Ziele verfolgen
wollte, hätte ohl 7AB! eınen den Entwicklungsländern eınen Sonderstatus ZUSC-
billıgt, FACN anderen dem möglıchen Mißbrauch VO geistigen Eigentumsrechten
oroße Aufmerksamkeıt geschenkt. Eın solcher Sonderstatus hätte 7208 Beispiel
den Ausschlufß estimmter essentieller Bereiche VO der Patentierbarkeıt (Arz-
neimuittel, Lebensmiuittel) oder VO Urheberschutz (Lehrmaterı1al) weıterhin er-

möglıchen können. Zur Verhinderung VO Mißbrauch geistiger Eigentumsrechte
ware die Eınräaumung der Möglichkeıit der Zwangslizenzierung un des Vertalls
VO  . Schutzrechten be1 Nichtgebrauch eın effektives Miıttel SCWESCHH.

[)as TRIPs-Abkommen gewährt den Entwicklungsländern keinen dauernden
Sonderstatus. FEın solcher Sonderstatus widerspräche dem eigentlichen Zweck des
Abkommens, gerade VO Entwicklungsländern weitergehenden Schutz geistigen
F1ıgentums einzufordern !®. Sonderregelungen für Entwicklungsländer finden sıch
deshalb L1LL1UT 1n den Übergangsvorschriften..

Di1e Möglichkeıit der Zwangslizenzierung un! des Vertalls eınes Patents be1
Nichtgebrauch, wWenn nämlıich weder der Patentinhaber selbst och eın Liızenz-
nehmer das 1n rage stehende Produkt 1mM das Patent gewährenden Land produ-
zıert, 1STt durch die TRIPs-Vereinbarung praktisch ausgeschlossen. Ausdrücklich
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verbietet Artikel EFA eıne rechtliche Diskriminierung zwıschen Import un lo-
kaler Produktion. Ermöglicht wırd die Zwangslızenzierung ZWAar bei wettbe-
werbswidrigem Eınsatz VO Patenten (Artikel 31) Als Nstrument der Industrie-
polıtık aber scheiden Zwangslızenzierungen damıt 4U.  N

Man wırd das Zurückbleiben der IRIPs-Vereinbarung hinter entwicklungspo-
lıtıschen Ansprüchen beklagen. Wıchtiger aber 1St CS vielleicht, die Spielräume,
die Entwicklungsländern och bleiben, auszuloten. Dıie wenıgsten entwickel-
ten Miıtglıedsländer sollten die ihnen gewährte Übergangsfrist ausnutfzen un:!
auch VO der Möglichkeit der Verlängerung Gebrauch machen, sıch MOg-
lıchst lange die nötıge Flexibilität Zur Gestaltung eınes ZAall1Z autf ıhre Interessen
abgestimmten Systems geistiger E1ıgentumsrechte bewahren. Dıie Industrielän-
der sollten sıch dem nıcht 1n den Weg stellen. Es ware siıcher unfaır, N: den Arm-
sten och eınen Beıtrag ZUuU technischen Fortschritt der Reichen ordern. So
könnte CS vielleicht de facto eiınem Sonderstatus für die armsten Länder der
Welt kommen. uch die übrigen Entwicklungsländer sollten dıe ıhnen gewährten
Übergangsfristen AUSNUuLzZzeEeNn Allerdings sınd diese ZU eınen wesentliıch kürzer,
Z anderen schreıbt das IRIPs-Abkommen dem Druck der USA gCc-
machte Zugeständnisse test, da CS 1L1UTr wenıge Bereiche o1bt, diese ber-
gangsiristen für Schwellenländer überhaupt och eıne Rolle spielen 17

Entwicklungländer haben sıcher keinen Grund, Patente für die Bereiche e1INZU-
führen, für die die IRIPs-Vereinbarung nıcht verpflichtet, also für dıiagnostische,
therapeutische un! chirurgische Verfahren, Pflanzen, Tiere (außer Miıkroorganıis-
men) un!: biologische Prozesse (außer mikroorganische Prozesse) (Artıikel 27.5)
Patente 1n diesen Bereichen sınd ohl überhaupt als ethisch sehr bedenklich e1ın-
zustuten. Im Fall VO Pflanzenzüchtungen verpflichten die TIRIPs ZU Schutz,
erlauben aber die Möglichkeit elines Su1-generis-Schutzsystems eLtwa ach dem
Vorbild des Internationalen Übereinkommens zZAX Schutz VO Pftlanzenzüchtun-
gCHh (Artikel 27.:3(61). Eın solches 5System entspricht eher dem Interesse VO Ent-
wıcklungsländern, weıl sowohl Landwirten W1e€e auch Forschungseinrichtungen
mit geringer Kapıtalausstattung den Zugang Sorten für die landwirt-
schaftliche Produktion bzw. für das Weıterzüchten erleichtert oder Sal GFSE C1I-

möglıcht *®. Deshalb steht hoffen, da{ß sıch be1 der schon ach 1er Jahren AD
planten Revısıon dieser Regelung genügend Kräfte tfinden werden, den Zwang
ZUr Gewährung VO Patenten für Pflanzenzüchtungen verhindern. (Dıe USA
serizen sıch für eıne solche Verpflichtung eın.)

Die Spielräume, die dıe IRIPs-Vereinbarung Z Schutz den Mifßbrauch
der durch geistige E1ıgentumsrechte gewährten Monopolstellung eröffnet, sollten
aUSgSCNULZL werden. Entwicklungsländer sollten also nıcht zogern, AaUsSs ıhrer
Sıcht wettbewerbswidrige Praktiken auch mıiıt den Miıtteln VO Zwangsliızenzen
un: dem Wıiderruf der Gewährung VO Patenten, Warenzeıichen us anzugehen.
Im übrigen ware hoffen, da{fß die Ansätze einem internationalen Kartell-
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recht, die sıch iın den Regelungen bezüglıch wettbewerbswidriger Bestimmungen
in Liızenzverträgen fiınden, weıterentwickelt werden K

Die Industrieländer, VOT allem die USA, sollten sıch mıi1t dem Jetzt Erreichten
zufriedengeben. Vor allem ware sehr bedenklich, wenn s$1e ıhre unılaterale
ampagne einzelne Entwicklungsländer weıterführen sollten, och
weıtergehendere Zugeständnisse erlangen. Allerdings zeıgt sıch schon jetzt,
da{ß das eın TOMMEer Wunsch bleiben wird Die USA haben ıhre (sesetze gean-
dert, Wıirtschaftssanktionen auch Länder einsetzen können, die ıhre
TRIPs-Verpflichtungen ertfüllen. Und schon JeEtZt versuchen s1€, einzelne Länder

weıteren Zugeständnissen zwıngen. Eın Beispiel 1St der Druck, der auf DPa-
kıstan ausgeübt wiırd, die ıhm zustehenden Übergangsfristen nıcht nutzen?
Entwicklungsländer waren ermutıgen, 1n einem jeden solchen Fall eın Schieds-
vertahren einzuleıten.
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